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Hundesteuer – Anzeigepflicht 

 
§ 10 der Hundesteuersatzung vom 21.12.2023 lautet wie folgt:  
 
„(1) Wer einen über vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Anschaffung   
       unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu  
       einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise  
       der Gemeinde melden.  
 
(2) Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Vollendung  
     des vierten Lebensmonats des Hundes unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie  
     unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls  
     unter Vorlage geeigneter Nachweise der Gemeinde melden. 
 
(3) Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die Gemeinde eine Hundesteuermarke  
     aus, die der Hund außerhalb der Wohnung des Hundehalters oder seines umfriedeten  
     Grundbesitzes stets tragen muss. Der Hundehalter ist verpflichtet, einem Beauftragten der  
     Gemeinde die Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen; werden andere Personen als der  
     Hundehalter mit dem Hund angetroffen, sind auch diese Personen hierzu verpflichtet.  
 
(4) Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den Hund innerhalb eines Monats bei der Gemeinde  
     abmelden, wenn er ihn veräußert oder sonst abgeschafft hat, wenn der Hund abhandengekommen  
     oder tot ist oder wenn der Halter aus der Gemeinde weggezogen ist. Mit der Abmeldung des  
     Hundes ist die noch vorhandene Hundesteuermarke an die Gemeinde zurückzugeben.  
 
(5) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung weg, ist das  
     der Gemeinde innerhalb eines Monats nach Wegfall anzuzeigen.“ 
 
Die Stadt Günzburg bittet um Beachtung. 
  
Günzburg, den 16.04.2024 
STADT GÜNZBURG 
 
 

  
Gerhard Jauernig  
Oberbürgermeister    


